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Der Angeschuldigte bestritt entschieden, daß er eine Tän- der Angeklagte bereits zweimal wegen desselben Vergehens
schnng im Auge gehabt habe, es liege lediglich ein Irrthum vorbestraft wurde, er hielt ihn auch in diesem Fall für über-
vor. Für den Gerichtshof war indessen ausschlaggebend, daß führt und erkannte auf eine Geldstra e von 300 Mark.
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persönliche Dienstverhältnisse der Aeamten.
Die Qualifikation des Personals der Verwaltung 
der Zölle und indirekten Steuern in Bayern betr.

(Fortsetzung.)

Für die Grenz-, Revisions- und Hafüiaufseher sind ledig­
lich die vorgeschriebenen Grundlisten anzufertigen.

Zu Ziffer II.
Die von dem k. Gencrald rektor der Zölle und indirekten 

Steuern abzugebenden Qualifikationen werden für die dem 
Kollegium ungehörigen Beamten und die Ralhsaccessisten in 
je ei«em Hefte nach dem der Entschließung vorn 9, November 
1878 beigefügten Formulare 1, für das übrige Personal m 
einem gemeinschaftlichen Heite nach dem Formulare II vor­
getragen.

Die Qualifikationen der Beamte?.' und Bediensteten der 
Haupt- und Nebenzoll- Aemter, einschließlich der bei den kaiser­
lichen Hauptzollämtern fnngirenden bayrischen Beamten und 
Bediensteten, die Qualifikationen des Personals der Salz- 
steuerämter, der Anfschlageinnemereien und Uebergangssteuer- 
stellen sind von der k. Generaldirektion in der Weise zusammen­
zustellen, daß die Beamten und Bediensteten jeder Kategorie 
in einem besonderen Hefte und in demselben nach dem Dienst­
alter vorgetragen werden.

Hiebet ha en die Zollinspektoren und die Stationskontro- 
leure in den Heften der Beamten ihres Ranges an der ihnen 
nach der in diesem Range zugebrachten Dienstzeit zukommenden 
Stelle die Revisionsbeamteir, Zollverwatter, Salzsteuerkvntro- 
leure, Grenz- und Steuer-Oberkontrolenre in einem gemein­
schaftlichen Hefte lediglich nach Maßgabe der Dienstzeit, welche 
in einer oder zusammen in mehreren dieser Dienststellen zuge­
bracht worden ist, zum Vortrage zu gelangen.

Zu Ziffer III.
Auf die für die Ertheilnng der Qnalesieationsnoten ge­

gebenen Anleitungen, insbesondere auf die Vorschrift, daß auch 
durch eiue vollständig zufriedenstellende, jedoch über das ge­
wöhnliche Maß sich nicht erhebende Dienstleistung nur die 
Klasse III der Hauptnoten begründet wird, und diese Note 
an sich von der ^Anstellung und Beförderung nicht ausschließt, 

wird zur genauesten und strengsten Beachtung besonders auf­
merksam gemacht.

Zu Ziffer V.
Die Herstellung vollständig erneuerter Qualificatiouslisten 

hat erstmals im Laufe des Monats Januar 1882 zu erfol­
gen. Es sind jedoch nur die Qualifikationen der Beamten 
nnd Assistenten in den vorgeschriebenen Heften dem k. Staats- 
Ministerium der Finanzen in Vorlage zu bringen und an das­

selbe auch nur bezüglich der Beamten und Aisistenten alljähr­
lich Veründerungsanzeigen zu erstatten.

Zu lit. L.
Die der I Gencraldirection zustehende Qualifikation der 

Beamten der Centralzollkasse, der Materialverwaltuna, des 
Grcuzwachbnreaus, des Zollrechuuugseommissariates und der 
im Letzteren beschäftigten Assistenten und Praktikanten ist ru 
kollegialer Berathung und ün Vollzüge des tz. 70 der Aller­
höchsten Verordnung vvm 11. Januar 1825, das Finanzrech- 
uuugswesen betreffend, jährlich am Schlüsse der Rechnungs­
ausnahme unter Mitwirkung des jeweiligen A'brechnungskom- 
missärs vorzunehmen.

Die Qualifikationen der Hauptamtsverwalter und Haupt- 
amtskoutrolcure werden zunächst von den Oberzollinspektoren, 
und zwar hinsichtlich der Hauptamtskontroleure gemeinschaft­
lich mit dem Hauptamtsverwalter angefertigt und wie die 
Qualifikationen der übrigen Beamten der Haupt und Neben­
ämter der k. Generaldirektion vorgelegt, welche dieselben, wie 
die Qualifikationen des Personals der Central-Zollkasse rc. 
alljährlich festzustellen hat.

Die Ergebnisse dieser Qualifikation des Kassa- und Rech- 
nuugsrevrsious-Persouals sind dem k Staatsmiuistcrium all­
jährlich unmittelbar nach Schluß der Rechnungsaufnahme, 
erstmals nach Schluß der Rechnungsaufuahme pro 1880 ent­
weder mit den nach der Vorschrift unter Ziff. V Abs. 1 der 
Miuisterialeutschließuug vorn 9. November 1878 vollständig 
erneuerten Qualrfikativnslisten oder mit den unter Ziff. V 
Absatz 3 vorgeschriebenen Ikachtragsgualifikativnslisten und 
Uebersichtstabellen in Vorlage zu bringen.

Die Qualifikationstabellen sind nach dem Formulare II 
herzustellen und in vier weiteren Heften vorzulegen, von wel­
chen das erste die Beamten der Zentral-Zollkasse und der 
Materialverwaltung, das zweite die Rechnungskommissüre zu 
umfassen hat, die beiden klebrigen die Hauptamtsverwalter 
und Hauptamtskontroleure aufzuführen haben.

Der Hauptverwalter, der Verwalter des Administrations­
bureaus der Grenzwache, die Revisionsbeamten, Assistenten 
und Praktikanten des Rechnuugskommissariats werden nach 
ihrem Dienstalter in den Heften der Beamten und Bedienste­
ten ihrer Kategorie und ihres Ranges vorgetragen,

Im Uebrigen haben hier die zu Ziff. III und V gegebe­
nen Vorschriften zur Anwendung zu kommen.

München, den 2. Novemberber 1881.

v. Riedl.
Au die k. General-Direktion der Zölle Der Generalsecretär:

nnd indirckien Stenern. von Luder.

Verschiedenes
Kleine Mittheilungen.

Aus dru Kolonien. Dem Berichr über den Zustand und 
die Entwickelung des Schutzgebietes von Kamerun während 
des Zeitraums Vvm 1. August 1892 bis 31. August 1893 
entnehmen wir das Folgende:

Die Zollgeschäfte werden durch die Zollverwaltung in 
Kamerun und das Bezirksamt in Victoria sowie die Zoll­
station Kampo geführt. Durch die großen Entfernungen der 
einzelnen Handelsplätze von dem Sitze der Zollverwaltung

werden die Geschäfte derselben erschwert und verlangsamt. 
Wenn auch die Verordnung vvm 1. April 1891, welche von 
den Importeuren eidesstattliche Versicherungen über die Menge 
der eingeführten zollpflichtigen Waaren verlangt, für die rich­
tige Angabe der Zolldeklarationen seitens der europäischen 
Handelshäuser hinreichende Garantien bieten dürfte, so ist doch 
dem Schmuggel der die Bedeutung des Eides nicht kennen­
den Eingeborenen Thor und Thür geöffnet. Namentlich 
treiben an der Nordgrenze unseres Schutzgebietes die Kalabar- 
häudler vermittelst ihrer großen, an der ganzen Westküste be-


